
 

  



 

 

 

  



A 2 Anforderungsbereiche  
Bei der Erstellung von Aufgaben, insbesondere bei Klausuren, ist die Bandbreite unterschiedlicher An-
forderungen angemessen zu berücksichtigen (siehe Kapitel 4). Dazu werden drei Anforderungsberei-
che unterschieden:  
Anforderungsbereich I  
Der Anforderungsbereich I umfasst  
‒ das Wiedergeben von Kenntnissen und Sachverhalten aus einem begrenzten Gebiet,  

‒ das Verwenden gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem be-grenzten 
Gebiet und in einem bekannten Zusammenhang.  
 
Dazu können gehören  
‒ das Wiedergeben von Fakten, Regeln, Aussagen und Inhalten,  

‒ das Wiedererkennen von sprachlichen Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten aus einem be-
grenzten Gebiet,  

‒ das Aufsuchen, Nennen, Benennen, Zuweisen, Zusammenstellen und Beschreiben von be-kannten 
sprachlichen und inhaltlichen Sachverhalten.  
 
Anforderungsbereich II  
Der Anforderungsbereich II umfasst  
‒ das selbstständige Auswählen, Anordnen und Verarbeiten bekannter Sachverhalte unter vor-
gegebenen Gesichtspunkten,  

‒ das selbstständige Übertragen bekannter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen auf neue 
Sachzusammenhänge und Fragestellungen.  
 
Dazu können gehören  
‒ das Anwenden erlernter Methoden auf die sprachliche und inhaltliche Erschließung, Überset-zung 
und Interpretation eines unbekannten lateinischen Textes,  

‒ das Übersetzen von unbekannten lateinischen Texten, die sprachlich und inhaltlich weniger komplex 
sind,  

‒ das Paraphrasieren, Gliedern und Zusammenfassen eines unbekannten Textes,  

‒ das Charakterisieren von Personen und das Herausarbeiten von Sachverhalten aus unbekann-ten 
Texten,  

‒ das Einordnen unbekannter Texte und Fragestellungen in bekannte inhaltliche Zusammenhän-ge,  

‒ das Belegen von vorgegebenen oder selbst entwickelten Behauptungen/Aussagen/Thesen an-hand 
von Textstellen,  

‒ das Erklären von sprachlichen, stilistischen und metrischen Phänomenen im jeweiligen Textzu-
sammenhang.  
 

 



Anforderungsbereich III  
Der Anforderungsbereich III umfasst  
‒ das planmäßige und selbstständige Verarbeiten komplexerer und komplexer sprachlicher und 
inhaltlicher Sachverhalte,  

‒ das selbstständige Auswählen eines zur Bewältigung der Aufgabe geeigneten, gelernten 
Lösungsverfahrens und Anpassen an die neue Problemstellung.  
 
Dazu können gehören  
‒ das selbstständige Auswählen und Anwenden einer zur Bewältigung der gestellten Aufgabe 
geeigneten Form der Texterschließung, Übersetzung und Interpretation eines unbekannten 
lateinischen Textes,  

‒ das Übersetzen von unbekannten lateinischen Texten, die sprachlich und inhaltlich komplexer oder 
komplex sind,  

‒ das Definieren, Begründen, Deuten, Vergleichen, das begründete Stellungnehmen/Bewerten und 
Erörtern,  

‒ das Herausarbeiten von Positionen, wie sie in Texten, Kunstwerken, Institutionen und Traditio-nen 
zum Ausdruck kommen, und die wertende Stellungnahme dazu,  

‒ das kreative Produzieren von Texten, Bildern o. Ä. als Auslegung und Deutung eines vorgege-
benen lateinischen Textes,  

‒ das selbstständige Recherchieren von literarischen, kulturellen und historischen Sachverhalten und 
Zusammenhängen und das Präsentieren der diesbezüglichen Erkenntnisse.  
  

 
 


